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RS OGH 1996/2/15 15Os11/96
(15Os12/96)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1996

Norm

StGB §126 Abs1 Z5

Rechtssatz

Die Quali kation nach § 126 Abs 1 Z 5 StGB setzt voraus, daß durch die Tat eine konkrete Gefahrenlage begründet

wird. Das ist bei Beschädigung bloß zweier Straßenleitpflöcke jedoch nicht der Fall.

Entscheidungstexte

15 Os 11/96
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